
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Institutionen und Volksrechte
Schlagworte Parlamentsorganisation
Akteure Flach, Beat (glp/pvl, AG) NR/CN, Jauslin, Matthias Samuel (fdp/plr, AG)

NR/CN, Pfister, Gerhard (cvp/pdc, ZG) NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bühlmann, Marc

Bevorzugte Zitierweise

Bühlmann, Marc 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Institutionen und
Volksrechte, Parlamentsorganisation, 2015 - 2019. Bern: Année Politique Suisse,
Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen
am 24.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Institutionen und Volksrechte

1Regierungspolitik

2Parlamentsorganisation

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
SPAG Schweizerische Public Affairs Gesellschaft
SPK Staatspolitische Kommission

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
SSPA Société Suisse de Public Affairs
CIP Commission des institutions politiques

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Bevor der Nationalrat in der Sommersession über die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines Verordnungsvetos
debattierte, hatte sich der Bundesrat in die Diskussion eingebracht. In ihrer
Stellungnahme beantragte die Regierung, nicht auf das Geschäft einzutreten. Sie
machte dabei geltend, dass dem Parlament bereits wirksame Instrumente (Motion,
parlamentarische Initiative, Konsultationsrechte) zur Verfügung stünden, um Einfluss
auf die Verordungsgebung des Bundesrats zu nehmen. Ein Veto würde hingegen nicht
nur zu Verzögerungen führen, sondern sei – weil es die Gewaltenteilung verletze – auch
verfassungswidrig. Im Falle eines Eintretens verlangte der Bundesrat Ausnahmen etwa
im Falle völkerrechtlicher Verpflichtungen, für Verordnungen rein technischen Inhalts
oder für Verordnungen zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit. Zudem
seien Verordnungen auszunehmen, die bei dringlichen Bundesgesetzen erlassen
werden müssen. In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat zudem zu den
verschiedenen Anträgen der von der SPK-NR ausgearbeiteten Vorlage. 

Der Entwurf der SPK-NR sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder eines Rates innerhalb
von 15 Tagen nach deren Veröffentlichung gegen Verordnungen des Bundesrats ein Veto
einlegen kann. Nach höchsten 60 Tagen muss die verantwortliche Kommission über den
Antrag befinden. Lehnt sie diesen ab, ist er erledigt; stimmt sie ihm zu, wird er von den
Räten in der nachfolgenden ordentlichen Session behandelt. Diese entscheiden dann,
ob eine Verordnung der Ansicht des Gesetzgebers widerspricht und folglich neu
verfasst werden muss oder nicht. Ziel sei es, dem Eindruck zu begegnen, dass die
Umsetzung von vom Parlament beschlossenen Gesetzen durch die bundesrätlichen
Verordnungen nicht immer dem Willen des Gesetzgebers entsprächen. Das Veto hätte
so also auch präventive Wirkung, warb Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG)
in der Eintretensdebatte für die Vorlage. 
Diese Eintretensdebatte wurde ziemlich ausführlich geführt und machte die
Kontrahentinnen und Kontrahenten sichtbar, die sich insbesondere am zentralen
Element der Gewaltenteilung rieben. Die vom Bundesrat unterstützte, gegen Eintreten
optierende Minderheit, bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP
und der GP sowie aus Minderheiten der CVP- und der FDP-Fraktion, erachtete das Veto
gegen Verordnungen als Instrument, mit dem die Teilung der Gewalten je nach Lesart
«geritzt» oder gar «verletzt» werde. Die gesetzgebende Gewalt dürfe sich nicht in die
technische Arbeit der vollziehenden Gewalt einmischen, wurde argumentiert. Angelo
Barrile (sp, ZH) warnte mit Blick auf die Vernehmlassungsantworten, in denen sich die
«Lobbys» für ein Verordnungsveto ausgesprochen hätten, dass der Einfluss von
Interessenorganisationen mit dem neuen Instrument auch auf die Umsetzung von
Gesetzen ausgedehnt würde. Die Minderheit verwies zudem auf das «Verzögerungs-
und Blockadepotenzial» des Verordnungsvetos, so etwa Nadine Masshardt (sp, BE). Das
Veto lade zudem dazu ein, politisch zu taktieren, und erteile keinen Auftrag, weil man
mit ihm Verordnungen nur ablehnen oder gutheissen könne, monierte Marianne Streiff-
Feller (evp, BE) für die Minderheit der CVP-Fraktion. Und Balthasar Glättli (gp, ZH) wies
darauf hin, dass das Parlament mit der parlamentarischen Initiative ja ein viel stärkeres
Instrument habe, selber Gesetze zu verfassen. Die Mehrheit beharrte hingegen darauf,
dass der Bundesrat sich mit Verordnungen immer wieder dem Willen des Souveräns
widersetze. Wirklich stossende Abweichungen der Gesetzgebung durch Verordnungen
müssten darum sozusagen mittels «Notbremse» verhindert werden können, so Beat
Flach (glp, AG) für die GLP-Fraktion. Es handle sich um ein staatsrechtliches
Experiment, auf das man sich einlassen und das man diskutieren solle. Es gehe nicht um
die Frage, ob dieser Vorstoss verfassungskonform sei oder nicht – nahm Gregor Rutz
(svp, ZH) für die SVP-Fraktion Stellung –, sondern um den Schutz der Verfassung selber.
Man habe zwar kein Verfassungsgericht, aber die Kontrolle gegen ein Gesetz könne
mittels Referendum wahrgenommen werden. Dies sei nun aber bei Verordnungen eben
nicht möglich. Heute stamme ein Drittel aller Regelungen aus Verordnungen und
lediglich 12 Prozent aus Gesetzen. Deshalb sei ein Korrekturinstrument dringend. Für
die FDP-Fraktion ergriff schliesslich Kurt Fluri (fdp, SO) das Wort: Es sei wichtig, zu
sehen, dass das Veto kassatorisch sei. Es gehe eben gerade nicht darum, neue
Regelungen zu diskutieren oder anzustossen – was mit den parlamentarischen
Anstossinstrumenten mitunter Jahre dauere –, sondern einzig darum, den Bundesrat
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aufzufordern, Gesetze im Sinne des Parlaments und nicht «seinen eigenen Willen»
umzusetzen. Fluri ging zudem auf die Erfahrungen in seinem Kanton Solothurn ein, der
ein Verordnungsveto kennt. In den 30 Jahren zwischen 1988 und 2018 sei lediglich
gegen 77 von 1115 Verordnungen ein Veto eingelegt worden, acht dieser beanstandeten
Verordnungen seien von der Regierung zurückgezogen und etwa jede fünfte korrigiert
worden. Es könne – zumindest im Kanton Solothurn – nicht von systematischer
Blockade gesprochen werden. Bundeskanzler Walter Thurnherr äusserte sich am
Schluss der Eintretensdebatte im Namen des Bundesrats und warnte vor der
Vermischung der Gewalten und einem unverhältnismässigen Aufwand. Zudem fehle aus
Sicht der Regierung die verfassungsmässige Grundlage für das neue Instrument. Mit 115
zu 64 Stimmen wurde dann – aufgrund der Positionen der einzelnen Fraktionen eher
wenig überraschend – Eintreten beschlossen. 
Bei der Detailberatung wurden alle Vorschläge des Bundesrates für zusätzliche
Ausnahmen abgelehnt.Auch ein Minderheitsantrag der SVP, wonach nicht die
Kommissionsmehrheit das letzte Wort haben soll, sondern ein Minderheitsantrag auch
im Rat diskutiert werden sollte, fand keine Mehrheit. Es soll also die Kommission
beziehungsweise deren Mehrheit sein, die entscheidet, ob über einen Antrag auf ein
Veto abgestimmt wird oder nicht. Das gleiche Schicksal der Ablehnung ereilte ein
Minderheitsantrag der SP, mit dem die Erläuterungen zu den Verordnungen im
Bundesblatt hätten veröffentlicht werden sollen. Alle weiteren Minderheitsanträge, mit
denen Ausnahmen geschaffen werden sollten, lehnte die Ratsmehrheit ab. Mit ein
Grund dafür war wohl das von Kommissionssprecher Jauslin vorgebrachte Argument,
dass hier ein neues Instrument geschaffen werde und man zuerst Erfahrungen sammeln
müsse, um dann vielleicht später in einzelnen Bereichen Ausnahmen zu schaffen. In der
Gesamtabstimmung erhielt die unveränderte Vorlage der SPK-NR 113 Stimmen. Die 67
Gegenstimmen stammten von allen anwesenden GP- (11) und SP-Mitgliedern (40) sowie
von 10 Mitgliedern der FDP- und 6 der CVP-Fraktion. Sechs der acht Grünliberalen
enthielten sich der Stimme. Damit ging die Vorlage an den Ständerat. 1

Parlamentsorganisation

Im September präsentierte die NZZ das von Sotomo errechnete Parlamentarierrating
2015. Die ideologische Ausrichtung aller Parlamentsmitglieder wird mit Hilfe paarweiser
Vergleiche aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinsichtlich ihres
Abstimmungsverhaltens berechnet. Die Skala reicht von -10 (ganz links) bis +10 (ganz
rechts). Die rechte Extremposition wurde im Rating 2015 von Pirmin Schwander (svp, SZ)
und Lukas Reimann (svp, SG) besetzt. Am linken Rand fand sich mit einem Wert von -9.5
Christine Häsler (gp, BE). 
Am deutlichsten rechts und zwar ohne Überschneidung mit anderen Fraktionen stand
die SVP, deren Mitglieder zwischen 6.3 (Jean-Pierre Grin, VD) und 10 positioniert
wurden. Die FDP-Mitglieder schwankten zwischen 1.6 (Christa Markwalder, BE) und 4.1
(Hans-Peter Portmann, ZH) und überschnitten sich damit sowohl mit der BDP (0.9:
Rosmarie Quadranti, ZH bis 2.1: Urs Gasche, BE) als auch teilweise mit der CVP, bei der
Gerhard Pfister (ZG) und Ruedi Lustenberger (LU) mit dem Wert von 3.0 den rechten
und Jacques Neirynck (VD) mit -1.6 den linken Rand abdeckten. Die beiden EVP-
Vertreterinnen, die der CVP-EVP-Fraktion angehören, waren dabei pointierter links (-
2.8) als der Rest der CVP-Fraktion. Die GLP-Fraktion zeigte sich ziemlich geschlossen
und links der Mitte. Bei den Grünliberalen wurden die Extreme von Thomas Böhni (TG,
-1.7) und Martin Bäumle (ZH, -1.2) eingenommen. In ihrem Gesamtwert von -8.0
deckungsgleich zeigten sich die Grünen und die SP. Während die Genossinnen und
Genossen Extremwerte zwischen -9.1 (Carlo Sommaruga, GE und Susanne Leutenegger
Oberholzer, BL) und -5.7 (Daniel Jositsch, ZH) einnahmen, fanden sich bei den Grünen
Christine Häsler (-.9.5) und Yvonne Gilli (SG, -6.8) an den Fraktionspolen. 
Der Median des gesamten Nationalrats lag bei 0.8; das Parlament politisierte also leicht
rechts der Mitte. Die Studie stellte bei der Analyse der gesamten 49. Legislatur
allerdings im Vergleich mit der 48. Legislatur einen Linksrutsch fest. Insbesondere in
der Verkehrs- und Energiepolitik habe Mitte-Links erfolgreich koaliert.  

Erstmals konnte aufgrund der neu eingeführten elektronischen Stimmanlage auch der
Ständerat vermessen werden. Insgesamt zeigte sich in der kleinen Kammer eine
wesentlich schwächere Polarisierung als bei der Volksvertretung. Zwar gab es auch im
Ständerat Extrempositionen –  Robert Cramer (gp, GE) mit -9.6 zur Linken und Peter
Föhn (svp, SZ) mit 9.6 zur Rechten –, die überwiegende Mehrheit der Ständerätinnen
und Ständeräte fanden sich aber zwischen den Werten -4 bis +5. 2
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Weil die Mehrheit der SPK-NR die parlamentarische Initiative der Grünen Fraktion, die
eine Veröffentlichung von Tages-Zugangsbewilligungen verlangt, abgelehnt hatte,
musste sich die grosse Kammer in der Frühjahrssession dem Thema annehmen. Zwar
werde über die Personen Buch geführt, die von den Parlamentsmitgliedern eine
eintägige Zugangsbewilligung erhalten – so die Ausführungen des Fraktionssprechers
Balthasar Glättli (gp, ZH) – aber diese Buchführung werde eben nicht öffentlich
gemacht. Dadurch könnten kluge Lobbyistinnen und Lobbyisten „unter dem Radar der
Transparenzanforderungen“, wie sie aktuell diskutiert würden, durchschlüpfen. Die
Sprecherin (Roberta Pantani, lega, TI) bzw. der Sprecher (Matthias Jauslin, fdp, AG) der
Mehrheit der SPK-NR verwiesen in ihren Ausführungen auf die parlamentarische
Initiative Berberat (sp, NE), mit der bereits mehr Transparenz bei der Lobbyarbeit
angestrebt werde. Die von den Grünen geforderte Idee sei sehr schwierig umzusetzen,
da für jede Besucherin und jeden Besucher abgeklärt werden müsste, ob er lediglich
Gast oder tatsächlich Lobbyistin oder Lobbyist sei. Mit der von der Pa.Iv. Berberat
angestrebten Akkreditierung sei das Problem besser in den Griff zu kriegen. Die
Ratsmehrheit von 112 Stimmen, die 53 Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen
gegenüberstand, folgte dieser Argumentation und versenkte den Vorstoss der Grünen
Fraktion. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2017
MARC BÜHLMANN

Die von Hans Grunder (bdp, BE) selber als „Zwillingsinitiativen" bezeichneten
parlamentarischen Initiativen wurden in der Sommersession im Nationalrat gemeinsam
behandelt. Mit einer Amtszeitbeschränkung (Pa.Iv. 15.492) und einer Verlängerung der
Amtsperiode (Pa.Iv. 15.491) wollte der Berner BDP-Abgeordnete zur Rettung des
Milizsystems beitragen. Wenn Parlamentarierinnen und Parlamentarier wüssten, dass
sie nur für eine bestimmte Zeit im Amt seien, würden sie den Bezug zu ihrem Beruf, den
sie nach dem Mandat wieder ausführen müssten, nicht verlieren. Die Verlängerung des
Mandats würde zudem dem permanenten Wahlkampf Einhalt gebieten.
In der Ratsdebatte wurde dem Anliegen durchaus Sympathie entgegengebracht. In der
Tat sei eine Entwicklung hin zu einem Berufsparlament zu beobachten und es sei immer
schwieriger, Amt, Beruf und Wahlkampf unter einen Hut zu bringen. Mit den
Forderungen könne aber das Milizsystem nicht gestärkt werden. Sie würden vielmehr
die Rechte von Wählerinnen und Wählern beschneiden: Mit Amtszeitbeschränkung
würde die Auswahl verkleinert und die Amtszeitverlängerung würde dazu führen, dass
gesellschaftliche Meinungsumschwünge nicht mehr so rasch via Wahlen im Parlament
abgebildet werden könnten. Die Schwächung des Milizsystems und der permanente
Wahlkampf sei vielmehr hausgemacht – so etwa Kommissionssprecher Jauslin (fdp, AG).
Die Arbeitsbelastung steige vor allem auch deshalb, weil immer mehr Vorstösse
eingereicht würden. Zudem könne man die wachsende Medienarbeit auch selber
beeinflussen, wenn man nicht zu jedem Thema vor die Kamera trete. 
Mit 59 zu 128 Stimmen (keine Enthaltung) wurde der Idee zur Verlängerung der
Amtsperiode etwas mehr Sympathie zuteil als der Forderung für eine
Amtszeitbeschränkung, der mit 31 zu 144 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) ebenfalls keine
Folge gegeben wurde. Die Unterstützung kam beide Male von der SP und der BDP. Eine
Verlängerung der Amtsperiode begrüssten zusätzlich auch die Grünen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN

In der Wintersession stand die Sammelvorlage für die sechs parlamentarischen
Initiativen zu verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts im Nationalrat auf dem
Sessionsprogramm. Die verschiedenen Vorstösse und eine Reihe von weiteren Anliegen
der beiden SPK verlangten Änderungen im Parlamentsgesetz, in der
Parlamentsverwaltungsverordnung und im Geschäftsreglement des Nationalrats.
Hauptsächlich ging es um drei bedeutende Aspekte, nämlich die Erweiterung der
Offenlegungspflichten der Ratsmitglieder (Block 1), die Ermöglichung einer
Veröffentlichung von Kommissionsunterlagen (Block 2) und die Regelung der
Zugänglichkeit von Kommissionsprotokollen für alle Ratsmitglieder und deren
persönliche Mitarbeiter (Block 3). 

Eintreten war umstritten. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab zu Protokoll, dass die SVP
keinen generellen Handlungsbedarf sehe. Zudem sei das Problem einer Sammelvorlage,
dass man auch zu schlechten Punkten ja oder aber zu guten Punkten nein sagen müsse.
Es würden zahlreiche, nicht miteinander vereinbare Punkte vermischt, mit denen aber
weder die Effizienz gesteigert noch Kosten eingespart würden, weshalb gar nicht auf
die Vorlage eingetreten werden solle. Auch die BDP-Fraktion hatte Nichteintreten
beschlossen. Bernhard Guhl (bdp, AG) führte aus, dass es sich hier um eine
Wohlstandvorlage handle. Kein einziger der verschiedenen Aspekte sei wirklich nötig für
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den Ratsbetrieb. Auch die BDP hätte es, wie die SVP, begrüsst, wenn die einzeln Folge
gegebenen Vorstösse auch einzeln beraten worden wären. Keine der restlichen
Fraktionen war zwar vollumfänglich zufrieden mit der Sammelvorlage – Balthasar Glättli
(gp, ZH) sprach von einem Birchermüesli –, man wolle aber die einzelnen Punkte in der
Detaildiskussion klären. Mit Nichteintreten sei hingegen nichts gewonnen – so der
Tenor. Die grosse Kammer beschloss dann relativ knapp mit 94 zu 80 Stimmen bei 3
Enthaltungen, auf die Vorlagen einzutreten.

Im Block 1 wurde um die Offenlegungspflichten gestritten. Der Kommissionsvorschlag
sah vor, dass jedes Ratsmitglied bei Amtsantritt und auf Jahresbeginn Angaben zur
beruflichen Tätigkeit und – falls relevant – Angaben zum Arbeitgeber machen muss.
Nicht weniger als sechs Minderheitsanträge lagen vor, die ein Festhalten an der
bisherigen Regelung (lediglich Angabe beruflicher Tätigkeit; Minderheit Pfister), eine
Nennung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Minderheit Jauslin) und der Einkünfte daraus
(Minderheit Wermuth), die Eintragung in ein öffentliches Register (Minderheit
Wermuth) oder die Offenlegung während Rats- (Minderheit Barrile) und
Kommissionsdebatten (Minderheit Glättli) forderten. Zu einem teilweise recht
gehässigen Austausch gab zudem ein Antrag von Angelo Barrile (sp, ZH) Anlass, der
verlangt hätte, dass von Krankenkassen angestellte oder bezahlte Ratsmitglieder nicht in
Kommissionen sitzen dürfen, die für die Gesetzgebung im Bereich der
Krankenversicherung zuständig sind. Letztlich hatte mit Ausnahme des Antrags Pfister
keiner der verschiedenen Anträge eine Chance. Somit blieb bezüglich der
Offenlegungspflichten alles beim Alten. 

Ein eigentliches Sammelsurium unterschiedlicher Änderungen umfasste Block 2.
Umstritten war hier insbesondere der Vorschlag der SPK, Kommissionsunterlagen
veröffentlichen zu dürfen, die keine schützenswerten Interessen beinhalten. Auch hier
obsiegte letztlich aber der Status Quo, wie er erneut von einer Minderheit Pfister
gefordert wurde. Gerhard Pfister (cvp, ZG) warnte davor, damit einer Untergrabung des
Kommissionsgeheimnisses Vorschub zu leisten. 
Die Kommissionsprotokolle, die mit einem Antrag Rickli hätten veröffentlicht werden
können, bleiben auch in Zukunft geheim. Natalie Rickli (svp, ZH)  hatte in ihrem Antrag
geltend gemacht, dass durch Indiskretion immer wieder Informationen aus den
Kommissionssitzungen an die Öffentlichkeit gelangten. Es sei stossend, dass es sich
dabei jeweils nur um „einen Teil der Wahrheit” handle, wohingegen Protokolle den
ganzen Verlauf einer Sitzung aufzeigen könnten. 
Unbestritten waren im Block 2 die Zuständigkeitserklärung der Redaktionskommission
für die Berichtigung von Erlassen, die nicht der Schlussabstimmung unterstehen, das
Verbot eines Rückkommensantrags, der nicht in unmittelbarem Anschluss an die
Abstimmung gestellt wird und einige Präzisierungen zu Dringlichkeitsklausel,
Abstimmungsverfahren, Fristen bei Volksinitiativen und Anforderungen an die
Botschaften zu Erlassentwürfen. Darüber hinaus soll gesetzlich festgehalten werden,
dass Schlussabstimmungen in beiden Räten gleichzeitig stattfinden müssen. 
Kein Gehör fand die SPK mit ihrem Vorschlag, auf eine Schlussabstimmung bei
Volksinitiativen zu verzichten. Rechtlich bindend und als Stimmempfehlung sei –
entgegen der Usanz des Bundesrates beim Verfassen der Abstimmungsempfehlungen –
die Abstimmung über die Abstimmungsempfehlung zu betrachten; eine
Schlussabstimmung sei bei obligatorischem Eintreten und ohne Gesamtabstimmung
eigentlich nicht angebracht. Ein von der Ratsmehrheit unterstützter Antrag Schilliger,
der einen Antrag des Bundesrates aufnahm, erachtete diese Änderung als unnötig.
Zu reden gab auch der Vorschlag einer Kommissionsminderheit Rutz, die durchsetzen
wollte, dass Sitzungsgelder neu halbtägig ausbezahlt werden sollen. Die vor allem aus
Angehörigen der SVP-Fraktion bestehende Minderheit monierte, dass jemand ein
Taggeld von CHF 440 erhalte, wenn sie oder er lediglich für eine Stunde eine
parlamentarische Initiative in einer Kommission erläutern müsse, was
unverhältnismässig sei. Die Mehrheit des Nationalrates folgte allerdings der
Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass diese Idee mit hohem bürokratischen
Aufwand verbunden sei. Das Anliegen zur Neuregelung der
Übernachtungsentschädigung wurde zwar in der Debatte um die Taggelder ebenfalls
angesprochen, diese parlamentarische Initiative wurde aber nicht in die Sammelvorlage
aufgenommen. 
Erfolgreich war die SPK mit ihrem Anliegen zu den Auslandreisen: Neu müssen
Ratsmitglieder Reisen ins Ausland in einem öffentlichen Register aufführen. Nicht offen
gelegt werden müssen dabei Reisen, die auf Einladung von Interessengruppen
durchgeführt werden – ein Antrag einer links-grünen Kommissionsminderheit hatte
hier keine Chance.
Zur Diskussion standen schliesslich zwei Änderungen der Sitzungszeiten. Sowohl die
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Streichung des Freitags der letzten Sessionswoche, wie sie von einer
Kommissionsminderheit gefordert worden wäre, als auch der Beginn der Sitzungszeiten
um 8.15 Uhr statt um 8.00 Uhr fanden bei der Mehrheit des Nationalrats kein Gehör. Die
grosse Kammer folgte dem Argument der Kommissionsmehrheit, dass der Freitag in
Anbetracht der dichten Sessionsprogramme nötig sei. Um die Effizienz zu steigern, soll
der letzte Sitzungstag allerdings nicht wie bisher bereits um 11.00 fertig sein, was von
der Minderheit insbesondere als ineffizient moniert worden war, sondern bis 13.00
dauern. Das Argument der besseren Zugverbindungen sowie der Umstand, dass auch
der Ständerat um 8.15 die Sitzungen beginne, verfingen hingegen nicht. Die Mehrheit
des Rates sträubte sich gegen die entsprechende viertelstündige Verschiebung der
Sitzung nach hinten. 

Block 3, mit dem der Zugang von Kommissionsprotokollen für Parlamentsmitglieder
hätte geregelt werden sollen, wurde in Anbetracht der ablehnenden Haltung des
Parlaments gegenüber einer grösseren Transparenz der Kommissionsarbeit zur
Überarbeitung an die SPK-NR zurückgewiesen, die Blöcke 1 und 2 wurden zur Beratung
an den Ständerat übergeben. 5

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
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(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 6

Es seien eineinhalb Jahre vergangen, in denen sich die SPK-NR mit zahlreichen
Vorstössen zum Einkommen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier habe
befassen müssen. Die Beratungen dazu hätten gezeigt, dass eine Überprüfung von
Einkommen und Spesen der Mitglieder der Bundesversammlung nicht angemessen sei.
Die Bedürfnisse der einzelnen Ratsmitglieder seien derart verschieden, dass allgemeine
Regelungen nicht angebracht seien. Dies gelte auch für die Idee eines Pauschalbetrags
für persönliche Mitarbeitende, wie man in der Zwischenzeit festgestellt habe. Aus
diesem Grund habe die Kommission ihre Meinung geändert und empfehle nun die
entsprechende parlamentarische Initiative von Matthias Aebischer (sp, BE) zur
Ablehnung.
Der Sozialdemokrat machte sich im Rat noch einmal stark für sein Anliegen. Die
parlamentarische Arbeit würde an Qualität gewinnen und die Ratsmitglieder hätten
vielleicht auch einmal ein wenig Zeit und Musse, um neue Visionen zu entwickeln, wenn
ein maximal zu 80 Prozent angestellter persönlicher Mitarbeiter oder eine persönliche
Mitarbeiterin zur Verfügung stünde. Da diese Personen von der Bundesadministration
angestellt würden, führe dies auch zu keiner Mehrbelastung. Die Idee sei übrigens nicht
neu, sondern bereits 1991 diskutiert worden – so Aebischer. Matthias Jauslin (fdp, AG)
betonte hingegen die Position der SPK-NR: Die aktuelle Regelung erlaube wesentlich
mehr Flexibilität. Dieses Argument und der Hinweis, dass der Vorschlag nicht nur mehr
Kosten verursache, sondern auch zu einer weiteren Professionalisierung des
Milizparlaments führen würde, wie Jean-Luc Addor (svp, VS) betonte, schienen dann
letztlich in der grossen Kammer zu verfangen: 123 bürgerliche Stimmen aus der SVP-,
der CVP-, der FDP- und der BDP-Fraktion reichten locker aus, um die parlamentarische
Initiative gegen die 61 vor allem links-grünen und grünliberalen Stimmen zu versenken. 7
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In der Sommersession 2018 schritten die Räte zur Differenzbereinigung bei der
Sammelvorlage zu den verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts. Zu reden gab
dabei die vom Ständerat angepasste Regelung zur Offenlegung von bezahlten oder
ehrenamtlichen Mandaten. Die SPK-NR schlug vor, hier einen Richtwert einzusetzen,
um unterscheiden zu können, ob ein Mandat ehrenamtlich oder bezahlt ist:
Nichtberufliche Mandate, für die pro Jahr inklusive Spesen nicht mehr als CHF 12'000
ausbezahlt werden, gälten als ehrenamtlich. Es gehe aber nicht darum, so
Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG), dass man die konkret erhaltenen
Beträge ausweisen müsse, sondern nur darum, anzugeben, ob man ehrenamtliche oder
bezahlte Mandate habe. Dies ging freilich einer Minderheit Rutz (svp, ZH) zu weit.
Gregor Rutz warnte, dass dies das Einlasstor für Forderungen nach völliger Transparenz
aller Entschädigungen sei, die man als Parlamentsmitglied erhalte. Der
Minderheitsantrag auf Streichung des gesamten Passus – inklusive der
Deklarationspflicht zur Unterscheidung des ehrenamtlichen vom bezahlten Engagement
– wurde in der Folge äusserst knapp mit 93 zu 92 Stimmen angenommen. 
Hinsichtlich des Obligatoriums für Abstimmungen zu Einigungsanträgen entschied sich
die grosse Kammer diskussionslos für Festhalten. Der Ständerat hatte die Forderung für
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ein solches Obligatorium abgelehnt. Für Diskussionen sorgte sodann die ständerätliche
Idee, den Bundesrat zu verpflichten, bei jeder Gesetzesvorlage zu überlegen, ob das
Gesetz zeitlich befristet werden könnte. Diese auf eine parlamentarische Initiative Vogt
(svp, ZH; Pa.Iv. 16.437) zurückgehende Forderung wurde von einer Minderheit Barrile
(sp, ZH) bekämpft und auch vom Bundesrat – vertreten durch Bundeskanzler Walter
Thurnherr – als aufwändig und nicht sehr zielführend zur Ablehnung empfohlen. Mit 145
zu 42 Stimmen folgte der Nationalrat aber seiner Kommissionsmehrheit. Dies tat er
auch bezüglich des Antrags der Streichung der vom Ständerat eingefügten Forderung,
bei Erlassentwürfen die Folgen für Auslandschweizerinnen und -schweizer
abzuschätzen. Mit 144 zu 39 Stimmen wurde ein Minderheitsantrag Moret (fdp, VD)
abgelehnt, der den ständerätlichen Vorschlag aufnehmen wollte.
Die Verordnung wurde vom Nationalrat entsprechend den Änderungen des Ständerats
gutgeheissen. 
Die grosse Kammer hatte anschliessend auch noch über ihr Geschäftsreglement zu
beraten. In einer zweiten Lesung gab vor allem die Frage der Sitzungszeiten zu
diskutieren. Ein Minderheitsantrag Barrile (sp, ZH), die Ratssitzungen nicht um 8.00
Uhr, sondern um 8.15 Uhr zu beginnen, scheiterte aber auch in der zweiten Lesung
ebenso wie ein Minderheitsantrag der SVP, aus Kostengründen ganz auf den Freitag in
der letzten Sessionswoche zu verzichten. 

Während die Verordnung und das Geschäftsreglement somit bereit waren für die
Schlussabstimmungen, musste das Gesetz noch einmal zurück in den Ständerat, der in
den drei verbleibenden gewichtigen Fragen auf Festhalten entschied. Die kleine
Kammer pochte also darauf, dass Parlamentsmitglieder ausweisen müssen, ob sie
ehrenamtliche oder entgeltliche Mandate ausüben, lehnte eine obligatorische
Abstimmung bei Einigungsanträgen nach wie vor ab und wollte eine Abschätzung der
Folgen von Erlassentwürfen auf Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben. 

Die Differenzen wurden dann schliesslich in der gleichen Session ausgeräumt. Während
der Nationalrat bei den Fragen nach mehr Transparenz beim Ausweisen der Mandate
sowie bei der Folgeabschätzung für Auslandschweizerinnen und -schweizer einlenkte,
gab der Ständerat bei der Frage nach namentlichen Abstimmungen bei
Einigungsanträgen nach. 

Bei den Schlussabstimmungen stiessen Gesetz und Verordnung in beiden Kammern auf
Opposition von rechts. Mit 124 zu 86 Stimmen bei 6 Enthaltungen (Gesetz) bzw. 126 zu
70 Stimmen bei 2 Enthaltungen (Verordnung) passierten die Änderungen die grosse
Kammer aber doch deutlich. Und auch in der kleinen Kammer waren die Mehrheiten
klar: 36 zu 8 Stimmen, bzw. 37 zu 7 Stimmen und eine Enthaltung. Die Änderungen des
Geschäftsreglements des Nationalrats wurden von diesem mit 196 zu 1 Stimme (bei 1
Enthaltung) angenommen. 8

Das in der NZZ prominent platzierte, aber auch von anderen Medien aufgenommene
Parlamentarierrating 2018, das von der Forschungsstelle Sotomo aufgrund des
Abstimmungsverhaltens im National- und Ständerat berechnet wird, zeigte seit der
letzten Ausgabe 2017 nur wenig Veränderungen hinsichtlich Positionierung der
Parteien. Noch immer war eine deutliche Trennung der einzelnen Fraktionen im
Nationalrat zu beobachten, mit Ausnahme der SP und der Grünen sowie der CVP und
der BDP, bei denen sich die Positionierungen einzelner Parlamentarierinnen und
Parlamentarier auf einer Skala von -10 (ganz links) und +10 (ganz rechts) teilweise
überlappten. Die Extrempole des Nationalrats wurden von Fraktionsmitgliedern der SP-
bzw. der SVP eingenommen: Silvia Schenker (sp, BS; -10.0) sowie Luzi Stamm (svp, AG;
10.0) und Toni Brunner (svp, SG; 10.0) besetzten die Skalengrenzen. Das Spektrum der
SP-Fraktion reichte von dieser Extremposition bis -8.5. Dieser «rechte Flügel» der
Sozialdemokraten wurde vom neu in den Nationalrat nachgerückten Adrian Wüthrich
(sp, BE) besetzt. Die Spannweite der Grünen reichte von -9.5 (Regula Rytz; gp, BE) bis
-8.6 (Bastien Girod; gp, ZH). Im Schnitt waren die Mitglieder der SP-Fraktion erneut
etwas linker positioniert als jene der GP-Fraktion. Das war zwischen 1995 und 2011
umgekehrt. Zwischen dem links-grünen Pol und der Mitte tat sich eine ziemliche Lücke
auf. Die beiden der CVP-Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder Marianne Streiff-Feller
(evp, BE) und Niklaus Gugger (evp, ZH), der Ende 2017 in den Nationalrat nachgerutscht
war, waren mit ihren Werten von -4.1 bzw. -3.7 zwar deutlich am linken Fraktionsrand
angesiedelt, damit aber noch immer mehr als vier Skalenpunkte von SP und GP entfernt
positioniert. Immer noch links der Mitte reihte sich anschliessend die GLP-Fraktion ein,
die sich erneut als sehr homogen präsentierte (-3.3 bis -3.0). Die CVP- und die BDP-
Fraktion überlappten sich ebenfalls. Bei beiden kam dabei der rechte Rand genau bei
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der Position 0 zu liegen; bei der BDP wurde dieser von Hans Grunder (bdp, BE) und bei
der CVP von Daniel Fässler (cvp, AI), Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Fabio Regazzi (cvp, TI)
besetzt. Den linken Rand besetzten bei der CVP Kathy Riklin (cvp, ZH: -1.5) und bei der
BDP Rosmarie Quadranti (bdp, ZH: -1.9). Auch auf der rechten Ratsseite klaffte eine
Lücke. Der Abstand zwischen der FDP, deren Spektrum sich zwischen 1.0 (Christa
Markwalder; fdp, BE) und 3.4 (Walter Müller; fdp, SG) aufspannte und der SVP, deren
linker Pol bei 7.4 zu liegen kam (Jean-Pierre Grin, svp, VD) betrug ebenfalls 4
Skalenpunkte. 

In der NZZ wurden auch die Positionen einzelner Parlamentsmitglieder diskutiert, die
sich über die Jahre stark verändert hatten. So hatte etwa Thomas Müller (svp, SG) laut
der Auswertung einen Sprung auf der Skala von 1.5 nach 9.5. gemacht. Müller war 2006
als CVP-Politiker gewählt worden und hatte 2011 in die SVP gewechselt, wo er dann mit
den Jahren einen eigentlichen Rechtsrutsch vollzog. Die Gegenrichtung hatte Gerhard
Pfister eingenommen, der von einer rechten Position (4.0) genau in die Mitte (0) gerückt
war. Dies sei erst nach seiner Übernahme des CVP-Präsidiums passiert, was belege, so
die NZZ, dass Pfister die CVP nicht nach rechts gezogen, sondern den rechten Flügel in
die Partei integriert habe.

Im Ständerat waren die Lücken zwischen den Fraktionen geringer. Zwischen dem am
weitesten «rechts» stehenden SP-Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH: -5.6) und der am
weitesten «links» positionierten CVP-Ständerätin Anne Seydoux-Christe (JU) lagen
knapp 2 Skalenpunkte. Mit Raphaël Comte (fdp, NE) fand sich gar ein FDP-Ständerat an
dieser Position (-3.8). Allerdings war Comte damit relativ weit von seiner restlichen
Ständeratsfraktion entfernt, bei der Philipp Müller (fdp, AG) bei 3.6 den rechten Rand
einnahm. Auch hier war der Skalenabstand zur SVP, deren Spektrum sich zwischen den
beiden Schwyzer Ständeräten, Alex Kuprecht (6.9) und Peter Föhn (10.0) erstreckte, mit
3.3 Punkten kleiner als im Nationalrat. 9

In der Sommersession beugte sich der Nationalrat über den von der SPK-SR
ausgearbeiteten Entwurf für die Umsetzung der parlamentarischen Initiative Berberat
(sp, NE), die ein transparentes Lobbying verlangte. Die SPK-NR hatte sich in ihrer
vorberatenden Sitzung bereits Ende Mai gegen die Vorlage ausgesprochen. Dass
Interessenvertreterinnen und -vertreter, die von Parlamentsmitgliedern Zutritt
erhalten, ihre Aufträge offenlegen müssten, diene nicht der Transparenz – in ihrer
Medienmitteilung stellte die SPK-NR die Frage, was denn die Bürgerinnen und Bürger
mit dieser Information anfangen sollten –, sondern verursache nur sehr viel Bürokratie.
Man könne den einzelnen Parlamentarierinnen und Parlamentariern zumuten, dass sie
sich selber über Auftraggeberinnen und Auftraggeber der Personen informierten, die
von ihnen einen Badge erhalten. Das vorgesehene Akkreditierungssystem würde
hingegen zur Institutionalisierung des Lobbyismus führen und nur den grossen
Agenturen dienen. Auch hier entstünde dem Parlament lediglich bürokratischer
Mehraufwand. Die Kommission beantragte deshalb Nichteintreten. 
In der Ratsdebatte wies der Kommissionssprecher Marco Romano (cvp, TI) zusätzlich zu
den Argumenten der Kommissionsmehrheit darauf hin, dass die wichtigen Kontakte
ausserhalb des Bundeshauses stattfänden, Transparenz also sowieso illusorisch sei. Die
Minderheit, vertreten durch Matthias Jauslin (fdp, AG), betonte hingegen, dass selbst
die Lobbyorganisationen, also etwa die Schweizerische Public Affairs Gesellschaft
(Spag), Regelungen wünschten. Die in der Initiative Berberat angeregten Ideen seien
eigentlich viel weiter gegangen, als die vorliegende «Schwachstromlösung». Diese sei
aber immerhin ein kleiner Kompromiss, den man jetzt nicht auch noch abweisen dürfe.
Man solle wenigstens eintreten und der SPK-NR damit die Möglichkeit geben, sich noch
einmal um die Sache zu kümmern. Wegschauen sei keine Lösung. 
Nachdem Vertreterinnen und Vertreter der SP, der Grünen und der GLP sich für
Eintreten ausgesprochen hatten und nach einer mit Rückfragen gespickten Debatte, in
der es auch um die Frage ging, ob man in der Kommission genügend über die Details
der Vorlage nachgedacht und nicht einfach nur über Eintreten diskutiert habe – eine
Frage die von Angehörigen der Kommissionsmehrheit anders beantwortet wurde als von
den Mitgliedern der Minderheit –, votierte die Ratsmehrheit der grossen Kammer
schliesslich gegen Eintreten. Wie aufgrund der Debatte nicht anders zu erwarten war,
stammten die 72 Stimmen für Eintreten aus den geschlossenen stimmenden Fraktionen
von SP, GP und GLP; allerdings votierten auch nicht weniger als 19 bürgerliche
Abweichlerinnen und Abweichler für Eintreten. Der Mehrheit von 103 Stimmen
vermochten sie allerdings nichts entgegenzuhalten. In der Presse stiess der
nationalrätliche Entscheid auf Kritik. Vier Jahre nach der «Kasachstan-Affäre» sei nun
auch der letzte der damals zahlreich eingereichten Vorstösse versenkt worden, ohne
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dass Verbesserungen vorgenommen worden seien. 10

Um im Nationalrat eine Fraktion bilden zu können, braucht eine Partei mindestens fünf
Mandate. Hat sie weniger Sitze, bleiben ihre Mitglieder entweder fraktionslos oder aber
müssen sich mit anderen Parteien zu einer Fraktion zusammenschliessen.
Fraktionslosigkeit hat in den letzten Jahren stark abgenommen, wie eine Studie der
Universität Bern zeigte. Dies hat auch damit zu tun, dass Fraktionszugehörigkeit eine
Reihe von Vorteilen mit sich bringt. So erhalten Fraktionen nicht nur finanzielle
Ressourcen, sondern auch der Zugang zu Kommissionen, und die Vertretung im
Ratsbüro, das unter anderem zuständig ist für die Sessionsprogramme, sind
Fraktionsmitgliedern vorbehalten. Darüber hinaus haben Fraktionslose beschränkte
Redezeiten und ihre mangelnde Verknüpfung schränkt ihren politischen Einfluss weiter
ein. Der Anreiz, einer Fraktion anzugehören, ist also auch für eine kleine Partei gross. 

Fraktionslosigkeit drohte nach den eidgenössischen Wahlen 2019 der BDP, die von
ihren sieben Sitze vier abgeben musste und deshalb keine eigene Fraktion mehr bilden
konnte. Unterschlupf fanden die drei verbliebenen BDP-Mitglieder bei der CVP.
Zusammen mit der EVP bildeten sie die neue «Mitte-Fraktion». Politisch passe die BDP
gut zur CVP, urteilte die NZZ basierend auf dem Parlamentarier-Rating 2019, bei dem
sich die beiden Parteien auf einer Links-Rechts-Skala überlappten. Die EVP, die
ebenfalls drei Sitze beisteuerte, sei wesentlich weiter links angesiedelt. Die Schweiz
brauche eine starke politische Mitte, gaben die Verantwortlichen bekannt. 
Nun werde Gerhard Pfister (cvp, ZG) noch mächtiger, titelte der «Blick». In der Tat
überholte die Mitte-Fraktion hinsichtlich der Anzahl Mitglieder die FDP-Liberale
Fraktion. Mit 44 Mitgliedern (31 im National- und 13 im Ständerat) hatte sie drei
Mitglieder mehr als die FDP (29 und 12) und war damit hinter der SVP- (55 und 7) und
der SP-Fraktion (39 und 9) drittstärkste Kraft im Parlament. In der Aargauer Zeitung
wurde auf die vor Jahren diskutierte Fusion zwischen BDP und CVP angespielt. Das sei
aber kein Thema, gaben die CVP-Spitzen bekannt; die Fraktion sei nur ein wichtiges
Arbeitsinstrument. Die Mitte-Fraktion werde wohl häufig die Rolle der Schiedsrichterin
spielen, vermutete die Zeitung Le Temps. 

Nicht nur die Mitte-Fraktion bestand aus mehreren Parteien, sondern auch die SVP-
Fraktion nahm Parteifremde in ihrem Schoss auf: Thomas Minder (parteilos, SH) und
Lorenzo Quadri (lega, TI) hatten schon in den vorhergehenden Legislaturen in der
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei Unterschlupf gefunden. Neu hinzu stiess
Andreas Gafner (edu, BE), der für die EDU im Kanton Bern einen Sitz erobert hatte.
Auch die Grüne Fraktion, die 35 Mitglieder (30 und 5) aufwies, umfasste zwei weitere
Parteien, nämlich die PdA – auch hier hatte Denis de la Reussille (pda, NE) schon in der
50. Legislatur bei den Grünen gesessen – und Ensemble à Gauche, für die Stéfanie
Prezioso Batou (egsols, GE) einen Sitz gewonnen hatte. Die kleinste Fraktion der 51.
Legislaturperiode war damit die Grünliberale Fraktion, die aus 16
Nationalratsmitgliedern bestand. 11
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Erneut musste sich der Nationalrat mit der parlamentarischen Initiative Berberat (sp,
NE) befassen, weil sich der Ständerat noch einmal für Folge geben entschieden hatte,
obwohl die grosse Kammer in der Sommersession entschieden hatte, nicht auf die
Vorlage einzutreten. In der Zwischenzeit hatte sich die SPK-NR mit 12 zu 11 Stimmen ein
weiteres Mal gegen die Vorlage für ein transparentes Lobbying ausgesprochen. 
Allerdings mochte der Nationalrat – nota bene nach den eidgenössischen Wahlen in
neuer Besetzung – diese Empfehlung überraschend deutlich nicht befolgen. Mit 107 zu
66 Stimmen bei 4 Enthaltungen folgte der geschlossene rot-grün-grünliberale Block,
unterstützt von jeweils fast der Hälfte der FDP- und der Mitte-Fraktion sowie 8
Mitgliedern der SVP-Fraktion der Kommissionsminderheit. Nur ein halbes Jahr seit der
ursprünglichen Ablehnung (damals mit 103 zu 72 Stimmen) hatte sich der Wind in der
grossen Kammer also stark gedreht. 
In der Debatte wurde betont, dass es sich beim vorliegenden Vorschlag um eine
Minimallösung handle, es sei ein «kleiner Schritt in die richtige Richtung», wie sich
Minderheitensprecher Matthias Jauslin (fdp, AG) ausdrückte. Es gehe jetzt und hier für
das neue Parlament darum, zu zeigen, ob mehr Transparenz als Wahlversprechen
ehrlich gemeint gewesen sei, so der Aargauer Freisinnige weiter. Für die SP bestehe
Handlungsbedarf, fasste Nadine Masshardt (sp, BE) die Position ihrer Fraktion
zusammen. Lobbying gehöre zum System, brauche aber Transparenz, klare Regeln und
chancengleichen Zugang. Solche Regeln könnten aber nur geschaffen werden, wenn
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man mal wenigstens auf die Vorlage eintrete, um sie dann noch zu verbessern. Balthasar
Glättli (gp, ZH) richtete sich an «jene, die zum ersten Mal in diesem Rund sitzen»: Wenn
man nicht wolle, dass das Geschäft weg vom Tisch sei, müsse man für Eintreten
votieren. Auf der Gegenseite argumentierte Ruth Humbel (cvp, AG) für die Mitte-
Fraktion, dass die Vorlage keinen Mehrwert bringe, sondern nur mehr Bürokratie und
«das beruhigende Gefühl, etwas getan zu haben». Lobbying werde zudem überbewertet
und es sei staatspolitisch zweifelhaft, dass Lobbyistinnen und Lobbyisten per
Parlamentsgesetz zum Teil des Parlamentsbetriebs gemacht würden. Tiana Angelina
Moser (glp, ZH) entgegnete, dass man zuerst einmal eintreten müsse und dann
debattieren könne, ob man hier ein Bürokratiemonster schaffe. Die GLP wolle einen
Schritt weiterkommen und beantrage deshalb Eintreten. Für die SVP, die den Antrag der
Mehrheit auf Nicht-Eintreten unterstützte, ergriff kein Mitglied das Wort. 12
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